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1778/2018

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes*)

Vom 12. Dezember 2018

1779/2018

Gesetz 
zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes

Vom 12. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2122-10

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 16. Juli 2015 (GVOBl. Schl-H. 
S. 206), wird wie folgt geändert:

In § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Rechtsbehelfe gegen einen Bescheid gemäß 
Absatz 1 haben keine aufschiebende Wirkung.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g 
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren

*) Ändert Ges. vom 12. Dezember 1986, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-6

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Verordnungsermächtigung

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Verordnung 

1. aufgrund des § 6 Absatz 2 Satz 3 des Pflegebe-
rufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581) unter Beachtung der Vorgaben der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einen 
verbindlichen Lehrplan als Grundlage für die Er-
stellung der schulinternen Curricula der Pflege-
schulen zu erlassen,

2. aufgrund des § 7 Absatz 5 des Pflegeberufege-
setzes die Geeignetheit von Einrichtungen der 
praktischen Ausbildung nach § 7 Absatz 1 und 
2 des Pflegeberufegesetzes einschließlich der 
Angemessenheit des Verhältnisses von Auszu-
bildenden zu Pflegefachkräften zu regeln; das 
Ministerium kann Näheres über die Art der Ein-
richtungen, Mindestanforderungen zur fachli-
chen und personellen Besetzung, berufsfeldspe-
zifischen Anforderungen sowie den für die prak-
tische Ausbildung notwendigen pflegerischen 
Anteil bestimmen, 

3. aufgrund des § 7 Absatz 6 des Pflegeberufege-
setzes eine Ombudsstelle zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen der oder dem Auszubil-
denden und dem Träger der praktischen Ausbil-
dung bei der zuständigen Stelle nach § 26 Ab-
satz 4 des Pflegeberufegesetzes zu errichten; 
das für Gesundheit zuständige Ministerium kann 
Näheres über die Führung der Geschäfte der 
Ombudsstelle, das Verfahren und die Verfah-
rensgebühren, die Bestellung, die Amtsdauer 
und die Amtsführung der Mitglieder der Om-
budsstelle sowie die ihnen zu gewährende Er-
stattung von Barauslagen und Entschädigung 
für Zeitaufwand bestimmen,

4. aufgrund des § 9 Absatz 3 des Pflegeberufege-
setzes das Nähere zu den Mindestanforderun-
gen an Pflegeschulen nach § 9 Absatz 1 und 2 
des Pflegeberufegesetzes zu bestimmen und 
weitere, auch darüber hinausgehende Anforde-
rungen festzulegen, ferner für die Lehrkräfte für 
die Durchführung des theoretischen Unterrichts 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Pflegeberufe-
gesetzes befristet bis zum 31. Dezember 2029 
zu regeln, inwieweit die erforderliche Hoch-
schulausbildung nicht oder nur für einen Teil der 
Lehrkräfte auf Master- oder vergleichbarem Ni-
veau vorliegen muss,

5. aufgrund des § 15 Absatz 1 Satz 1 des Pflege-
berufegesetzes zur zeitlichen Erprobung von 
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Konzepten zur Durchführung der schulischen 
und praktischen Ausbildung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und dem Bundesminis-
terium für Gesundheit Abweichungen von den 
§§ 6, 7 und 10 des Pflegeberufegesetzes und 
den Vorschriften der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung nach § 56 Absatz 1 des Pfle-
geberufegesetzes, die sich nicht auf die Inhalte 
oder Prüfungsvorgaben beziehen, zuzulassen, 
sofern das Erreichen der Ausbildungsziele nach 
§ 5 des Pflegeberufegesetzes nicht gefährdet 
wird und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit 
der Richtlinie 2005/36/EG1 gewährleistet ist. 
Dabei können Teile des theoretischen Unter-
richts nach § 6 Absatz 2 des Pflegeberufege-
setzes als Fernunterricht erteilt werden,

6. aufgrund des § 33 Absatz 4 Satz 5 des Pflege-
berufegesetzes ergänzende Regelungen zu dem 
in einer Umlageordnung nach § 56 Absatz 3 
Nummer 3 des Pflegeberufegesetzes geregelten 
Verfahren zu erlassen,

7. aufgrund des § 34 Absatz 6 Satz 3 des Pflege-
berufegesetzes das Nähere zum Prüfverfahren 
zu bestimmen, soweit nicht das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und das Bundesministerium für Gesundheit von 
der Ermächtigung nach § 56 Absatz 3 Nummer 4 
des Pflegeberufegesetzes Gebrauch machen,

8. aufgrund des § 66 Absatz 1 Satz 3 des Pflege-
berufegesetzes das Nähere zu der Möglichkeit 
der Überleitung einer vor Außerkrafttreten des 
Krankenpflegegesetzes nach den Vorschriften 
des Krankenpflegegesetzes begonnenen Ausbil-
dung in die neue Pflegeausbildung nach den 
§§ 5 bis 36 des Pflegeberufegesetzes zu regeln,

9. aufgrund des § 66 Absatz 2 Satz 3 des Pflege-
berufegesetzes das Nähere zu der Möglichkeit 
der Überleitung einer vor Außerkrafttreten des 
Altenpflegegesetzes nach den Vorschriften des 
Altenpflegegesetzes begonnenen Ausbildung in 
die neue Pflegeausbildung nach den §§ 5 bis 36 
des Pflegeberufegesetzes zu regeln,

10. aufgrund des § 12 Absatz 3 der Pflegeberufe-
Ausbildungsfinanzierungsverordnung das Nä-
here zum Verfahren der Aufteilung des Finan-
zierungsbedarfs unter den Pflegeeinrichtungen 
zu erlassen,

11.  aufgrund des § 6 Absatz 1 Satz 3 der Pflege-
berufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 
das Nähere zu der Bildung der Noten zu erlas-
sen,

12. aufgrund des § 7 Satz 5 der Pflegeberufe-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung das Nähere 
zu der Zwischenprüfung zu erlassen,

13. aufgrund des § 8 Absatz 1 Satz 2 der Pflege-
berufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 
das Nähere zu den Kooperationsverträgen zu 
erlassen.

§ 2 
Zuständige Landesbehörden

Nach § 49 des Pflegeberufegesetzes werden zur 
Durchführung des Pflegeberufegesetzes als zustän-
dige Behörden bestimmt:

1. das Landesamt für soziale Dienste als zustän-
dige Behörde nach § 7 Absatz 5 Satz 2, § 12 
Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 2 Satz 1, § 38 
Absatz 2, § 39 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 
§ 46 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3, § 47, § 48, 
§ 50 Absatz 1, Absatz 2, § 51 Absatz 1, 3, 4 
Satz 1, § 52 des Pflegeberufegesetzes,

2. das für Gesundheit zuständige Ministerium als 
zuständige Behörde nach § 26 Absatz 6 Satz 2 
in Verbindung mit § 30 Absatz 1, § 26 Absatz 6 
Satz 3, § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Pflege-
berufegesetz sowie das Landesamt für soziale 
Dienste als zuständige Behörde nach § 26 Ab-
satz 6 Satz 2 in Verbindung mit § 36 Ab- 
satz 2 des Pflegeberufegesetzes.

§ 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten § 1 Nummer 6 
bis 10 und § 2 Nummer 2 mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2019 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r  D r.  H e i n e r  G a r g 
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, 
  Jugend, Familie und Senioren

 M o n i k a  H e i n o l d K a r i n  P r i e n 
 Finanzministerin Ministerin 
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1 „1 Richtlinie Nummer 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22; L 271 vom 16. Oktober 2007, 
S. 18), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 (ABl. L 134 vom 24. Mai 2016, S. 135) geändert 
worden ist.“
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Landesverordnung 
über den Denkmalbereich „Fischersiedlung Holm in Schleswig“

Vom 23. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 224-1-36

Aufgrund des § 10 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Denkmalschutzgesetzes vom 30. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 2) verordnet das Landes-
amt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein: 

§ 1 
Ausweisung als Schutzzone

(1) Die Fischersiedlung Holm in Schleswig im Kreis 
Schleswig-Flensburg wird als Denkmalbereich 
(Schutzzone) festgelegt.

(2) Die Festlegung des Denkmalbereichs wird mit 
der Bezeichnung „Fischersiedlung Holm in Schles-
wig“ unter Nummer 6 nachrichtlich in der Denk-
malliste des Landes vermerkt und den zuständigen 
Planungs- und Bauaufsichtsbehörden mitgeteilt.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Der Denkmalbereich umfasst die historische 
Fischersiedlung Holm einschließlich des ehemali-
gen Zugangs von der Schleswiger Altstadt (Fisch-
brückstraße), der der Lage des ehemaligen Stein-
tors entspricht. Der Denkmalbereich wird im We-
sentlichen wie folgt begrenzt: 

1. im Norden und Nordwesten durch die Fahrbahn 
der Knud-Laward-Straße und einem Geviert an 
der Fischbrückstraße (Nummer 15, 16 und 18),

2. im Osten durch die Fahrbahnen der Straße Wie-
sengang und der Grundstücksgrenze des Klos-
terbereichs St. Johannis am Nienstall,

3. im Südwesten und Süden durch die nördliche 
Uferlinie der Schlei.

(2) Der räumliche Geltungsbereich ist in der dieser 
Verordnung als Anlage beigefügten Übersichtskarte 
im Maßstab 1:5.000 dargestellt. Seine äußere 
Begrenzung ist durch eine schwarze Linie markiert. 
Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3 
Schutzziel und -zweck

Schutzziel und -zweck dieser Verordnung ist es, 
den Siedlungsgrundriss und das Erscheinungsbild 
der Siedlung zu erhalten. Diese werden durch die 
vorhandenen baulichen Anlagen, die kleinteilige 
Parzellenstruktur, die Gestaltung der Freiflächen, 
Straßen und Wege, den in der Mitte liegenden 

Friedhof mit Kapelle und Baumkranz sowie durch 
die Uferlinie mit den Kahnstellen bestimmt.

§ 4 
Genehmigungspflichtige Veränderungen

Genehmigungspflichtige Maßnahmen nach § 12 
Absatz 2 Nummer 1 des Denkmalschutzgesetzes 
sind insbesondere

1. Baumaßnahmen, die geeignet sind, den Sied-
lungsgrundriss und das Erscheinungsbild der 
Siedlung wesentlich zu beeinträchtigen,

2. Gestaltungs- oder Pflanzmaßnahmen, die geeig-
net sind, das Erscheinungsbild der Straßen, 
Wege, Plätze und Grünflächen sowie der Uferli-
nie mit den Kahnstellen wesentlich zu beein-
trächtigen,

3. Maßnahmen in der Umgebung des Denkmalbe-
reichs, die geeignet sind, das Erscheinungsbild 
der Siedlung wesentlich zu beeinträchtigen.

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 
Denkmalschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig ohne die erforderliche Genehmi-
gung entgegen

1. § 4 Nummer 1 Baumaßnahmen vornimmt, die 
geeignet sind, den Siedlungsgrundriss und das 
Erscheinungsbild der Siedlung wesentlich zu be-
einträchtigen,

2. § 4 Nummer 2 Gestaltungs- oder Pflanzmaß-
nahmen vornimmt, die geeignet sind, das Er-
scheinungsbild der Straßen, Wege, Plätze und 
Grünflächen sowie der Uferlinie mit den Kahn-
stellen wesentlich zu beeinträchtigen,

3. § 4 Nummer 3 Maßnahmen in der Umgebung 
des Denkmalbereichs vornimmt, die geeignet 
sind, das Erscheinungsbild der Siedlung wesent-
lich zu beeinträchtigen.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. November 2018

D r.  M i c h a e l  P a a r m a n n 
Landeskonservator

Anl.



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 10. Januar 2019 5

ÜBERSICHTSKARTE
Anlage zur Landesverordnung über den Denkmalbereich

in Schleswig

"FISCHERSIEDLUNG HOLM"

Grenze des Denkmalbereichs

M = 1:5.000

Kartengrundlage: DTK5, © GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Anlage
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren*)

Vom 30. November 2018

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58

Aufgrund der §§ 2 und 6 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 
17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebührenver-
ordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), verordnet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsgebührenordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 476), wird wie folgt geändert:

 1. Die Tarifstellen 9.12.8, 9.12.9, 9.12.9.1, 9.12.10 und 9.12.11 werden gestrichen.

 2. Die bisherigen Tarifstellen 9.12.12 bis 9.12.16 werden zu den neuen Tarifstellen 9.12.8 bis 9.12.12.

 3. In den Anmerkungen zu den Tarifstellen 9.12.13 und 9.12.14 wird die Angabe „9.12.13 und 9.12.14“ 
durch die Angabe „9.12.9 und 9.12.10“ ersetzt.

 4. In der Anmerkung zu Tarifstelle 9.12.16 wird die Angabe „9.12.16“ durch die Angabe „9.12.12“ 
ersetzt.

 5. Die Tarifstelle 9.14 erhält folgende Fassung:

  „9.14 Amtshandlungen nach der Badegewässerverordnung vom 10. September 2018 (GVOBl. 
    Schl.-H. S. 462) in Verbindung mit § 11 Nummer 11 Gesundheitsdienstgesetz vom 14. De- 
   zember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes 
   vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162).

 6. Nach der Tarifstelle 9.14.3 werden folgende Tarifstellen 9.14.4 und 9.15 eingefügt:
  „9.14.4 Zulassung als Badegewässeruntersuchungsstelle gemäß § 3 Absatz 2
     Badegewässerverordnung         400 bis 900
  9.15  Amtshandlungen nach der Bäderhygieneverordnung (BäderhygVO)
     vom 17. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 336)
  9.15.1 Besichtigung und Überprüfung sowie Nachkontrolle einer Einrichtung des
     Badewesens einschließlich der Fertigung der Niederschrift gemäß § 3
     BäderhygVO in Verbindung mit § 37 lfSG              300 bis 1.000
  9.15.2 Entnahme einer Schwimm- oder Badebecken- oder -teichwasserprobe
     je Entnahmestelle am selben Tag im Rahmen der Besichtigung in
     Einrichtungen des Badewesens gemäß § 11 BäderhygVO in Verbindung
     mit § 37 lfSG               10 bis 25
  9.15.2.1 Für jede weitere Probenahme am selben Tag             5 bis 15
  9.15.3 Entnahme von Schwimm- oder Badebecken- oder -teichwasserproben
     gemäß § 11 BäderhygVO in Verbindung mit § 37 lfSG ohne weitere
     Amtshandlung             25 bis 800
  9.15.4 Untersuchung einer Wasserprobe vor Ort je Wert der Einzelermittlung          5 bis 20
  9.15.5 Zulassung als Badewasseruntersuchungsstelle
     gemäß § 8 Absatz 2 BäderhygVO        400 bis 900
     Anmerkung zu den Tarifstellen 9.13.7 und 9.14.4 und 9.15.5: 
      Die Zulassungen als Trinkwasser-, Badegewässer- und Badegewässeruntersuchungsstelle 

können kombiniert werden. Die Gebührenpflicht umfasst auch die Ablehnung der beantrag-
ten Amtshandlung.

 7. Die bisherigen Tarifstellen 9.15 bis 9.21 werden zu den neuen Tarifstellen 9.16 bis 9.22.

 8. In der Tarifstelle 9.17.4 wird die Angabe „9.16.2 oder 9.16.3“ durch die Angabe „9.17.2 oder 9.17.3“ 
ersetzt.
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 9. In der Tarifstelle 9.18.3.2 wird die Angabe „9.17.2“ durch „9.18.2“ sowie „9.17.1“ durch „9.18.1“ 
ersetzt.

10. Die Anmerkung zu Tarifstelle 9.19 wird zur Anmerkung zur Tarifstelle 9.20.

11.  In der Anmerkung zu Tarifstelle 9.20 wird die Angabe „9.19.1, 9.19.2, 9.19.3 und 9.19.4“ durch die 
Angabe „9.20.1, 9.20.2, 9.20.3 und 9.20.4“ ersetzt.

12. Die Anmerkung zur Tarifstelle 9.20 wird zur Anmerkung zur Tarifstelle 9.21.

13. In der Anmerkung zur Tarifstelle 9.21.1 wird die Angabe „9.20.1“ durch die Angabe „9.21.1“ ersetzt.

14. Die Anmerkung zur Tarifstelle 9.21.1 wird zur Anmerkung zur Tarifstelle 9.22.1.

15. In der Anmerkung zur Tarifstelle 9.22.1 wird die Angabe „9.21.1“ durch die Angabe „9.22.1“ ersetzt.

16. Die Tarifstelle 9.19 erhält folgende Fassung:

  „9.19 Krebsregister
     Krebsregistergesetz (KRG SH) vom 4. November 2015
     (GVOBl. Schl.-H. S. 372), geändert durch Artikel 33
     des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162)

  9.19.1 Genehmigung und Übermittlung zusammengeführter
     personenbezogener und klinisch epidemiologischer Daten
     nach § 10 Absatz 1 und 2 und § 12 Absatz 1 KRG SH.        1.000 bis 13.000

  9.19.2  Zusammenstellung und Übermittlung klinischer und
     epidemiologischer Daten nach § 16 KRG SH.         60 bis 600

     Anmerkungen zu Tarifstelle 9.19

1. Bei Amtshandlungen für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie für ausschließlich 
oder überwiegend im öffentlichen Interesse stehende Forschungsvorhaben kann die 
Vertrauensstelle Gebührenbefreiung und Auslagenbefreiung oder Gebührenermäßigung 
und Auslagenermäßigung zulassen.

2. Kosten nach der Tarifstelle 9.19.2 werden von anderen Krebsregistern und für Zwecke 
des beim Robert-Koch-Institut eingerichteten Zentrum für Krebsregisterdaten (§ 7 Ab-
satz 1 Nummer 5 KRG SH) nicht erhoben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. November 2018

D r.  H e i n e r  G a r g 
Minister 

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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Landesverordnung 
zur Bestimmung der zuständigen Finanzbehörden nach § 88b der Abgabenordnung

Vom 4. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 610-1-3-1

Aufgrund des § 88b Absatz 3 Satz 1 und 2 der Ab-
gabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, ber. 
2003 S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), ver-
ordnet die Landesregierung:

§ 1 
Zuständige Finanzbehörden

Als zuständige Finanzbehörden für die in § 88b Ab-
satz 1 und 2 AO genannten Tätigkeiten werden be-
stimmt:

1. das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste als 
für die Verfolgung und Ahndung von Steuerver-
kürzungen und die Aufdeckung und Ermittlung 
unbekannter Steuerfälle fachlich zuständige 
Stelle,

2. das Amt für Informationstechnik (AIT) beim 
Finanzministerium des Landes Schleswig-Hol-
stein, soweit die Tätigkeiten den Einsatz automa-
tischer Einrichtungen wie insbesondere die Spei-
cherung der Daten, die elektronische Zurverfü-
gungstellung beziehungsweise Bereitstellung der 
Daten zum gegenseitigen Datenabruf, den auto-
matisierten Datenabgleich und damit zusammen-
hängende Verrichtungen betreffen.

§ 2 
Ermächtigungsübertragung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Rechtsver-
ordnungen aufgrund des § 88b Absatz 3 Satz 1 AO 
zu erlassen und insoweit diese Verordnung zu än-
dern.

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d 
 Ministerpräsident  Finanzministerin
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Landesverordnung 
zur Änderung der Bildungsfreistellungsverordnung*)

Vom 5. Dezember 2018

Aufgrund des § 22 Weiterbildungsgesetz Schles-
wig-Holstein (WBG) vom 6. März 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 282), geändert durch Gesetz vom 
22. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 123), und 
§ 26 Absatz 1 Satz 3 WBG in Verbindung mit § 13 
Absatz 2 des Investitionsbankgesetzes vom 7. Mai 
2003 (GVOBl. Schl.-.H. S. 206), zuletzt geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Ressortbezeich-
nungen ersetzt durch Artikel 68 der Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), ver-
ordnet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus:

Artikel 1
Die Bildungsfreistellungsverordnung (BilFVO) vom 
16. Mai 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 319) wird wie 
folgt geändert:
1. § 9 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Für die Bearbeitung von Anträgen auf Anerken-

nung von Bildungsfreistellungsveranstaltungen, 

die Änderung einer Anerkennung und den Wi-
derruf einer Anerkennung gemäß § 6 werden 
Gebühren erhoben.“

2. § 10 wird ersatzlos gestrichen.

3. Aus dem bisherigen § 11 wird § 10.

4. Anlage 2 erhält folgende Fassung:

 „Anlage 2 zu § 9 Absatz 2 BilFVO

 Gebühren gemäß § 9:

 1. Bearbeitung eines Antrages auf
  Anerkennung einer Bildungsfrei-
  stellungsveranstaltung   69,00 Euro

 2. Änderung einer Anerkennung
  gemäß Nummer 1   34,00 Euro

 3. Widerruf einer Anerkennung     268,00 Euro“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 5. Dezember 2018

D r.  B e r n d  B u c h h o l z 
Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom 16. Mai 2017, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-16-3

Landesverordnung 
zur Änderung der Bäderhygieneverordnung*)

Vom 17. Dezember 2018

Aufgrund des § 14 Nummer 1 Buchstabe b des 
Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 14. Dezember 
2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert 
durch Artikel 31 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren:

Artikel 1
Die Anlage der Bäderhygieneverordnung vom 
17. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 336) wird 
wie folgt geändert:
1. In Fußnote „d)“ der Tabelle 1 zu § 4 Absatz 1 

und § 9 Absatz 1 wird die Angabe „nach § 15 

Absatz 1a“ durch die Angabe „nach § 15 Ab-
satz 1c“ ersetzt.

2. In Tabelle 5 zu § 4 Absatz 2 und § 9 Absatz 1 
wird in der Spalte mit der Bezeichnung „Festge-
legtes Verfahren“ in der Zeile 4 mit der Bezeich-
nung „Nitrat“ die Angabe „DIN 34405-9“ durch 
die Angabe „DIN 38405-9“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 17. Dezember 2018

D r.  H e i n e r  G a r g 
Minister 

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

*) Ändert LVO vom 17. Mai 2018. GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-14-3
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Aufgrund des § 25 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Landesbeam-
tengesetzes (LBG) vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 691), sowie § 26 Absatz 1 
LBG verordnet das Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung im Einver-
nehmen mit dem Ministerpräsidenten:

Artikel 1

Die Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbil-
dungsverordnung vom 29. März 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 437), geändert durch Verordnung 
vom 12. Mai 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 82), wird 
wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 16 wird gestrichen.

b) Die Überschrift des bisherigen § 17 wird 
die neue Überschrift zu § 16.

 2. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

  „(2) Die Beamtinnen und Beamten dieser Lauf-
bahn führen folgende Dienst- und Amtsbe-
zeichnungen:

  Im Vorbereitungsdienst

  Justizhauptwachtmeisteranwärterin/
  Justizhauptwachtmeisteranwärter;

  in der Probezeit und im Einstiegsamt
  (Besoldungsgruppe A 4)

  Justizhauptwachtmeisterin/ 
Justizhauptwachtmeister;

  in den Beförderungsämtern
  der Besoldungsgruppe A 5 

  Erste Justizhauptwachtmeisterin/
  Erster Justizhauptwachtmeister;

  der Besoldungsgruppe A 6 

  Erste Justizhauptwachtmeisterin/
  Erster Justizhauptwachtmeister.“

 3. In § 2 Satz 2 werden die Worte „Justizober-
wachtmeisteranwärterinnen und -anwärter“ 
durch die Worte „Anwärterinnen und Anwär-
ter“ ersetzt.

 4. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 6 wird das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

b) Nummer 7 wird gestrichen.

 5. § 6 wird wie folgt geändert:

Landesverordnung 
zur Änderung der Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbildungsordnung*)

Vom 18. Dezember 2018

*) Ändert LVO vom 29. März 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-13

a) In Absatz 1 werden die Worte „Justizober-
wachtmeisteranwärterin oder zum Justiz-
oberwachtmeisteranwärter“ durch die 
Worte „Justizhauptwachtmeisteranwärterin 
oder zum Justizhauptwachtmeisteranwär-
ter“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 1 werden die Worte „Justiz- 
oberwachtmeisteranwärterin oder dem 
Justizoberwachtmeisteranwärter“ durch  
die Worte „Anwärterin oder dem An-
wärter“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Worte „Justiz- 
oberwachtmeisteranwärterinnen und 
Justizoberwachtmeisteranwärter“ durch 
die Worte „Anwärterinnen und Anwär-
ter“ ersetzt.

c) In Absatz 4 werden die Worte „Justizober-
wachtmeisteranwärterin oder der Justi-
zoberwachtmeisteranwärter“ durch die 
Worte „Anwärterin oder der Anwärter“ er-
setzt.

 6. In § 7 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „Jus-
tizoberwachtmeisteranwärterin oder den Justiz- 
oberwachtmeisteranwärter“ durch die Worte 
„Anwärterin oder den Anwärter“ ersetzt.

 7. In § 8 Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Jus-
tizoberwachtmeisteranwärterin oder ein Justiz- 
oberwachtmeisteranwärter“ durch die Worte 
„Anwärterin oder ein Anwärter“ ersetzt.

 8. In § 9 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Jus-
tizoberwachtmeisteranwärterin oder der Justiz- 
oberwachtmeisteranwärter“ durch die Worte 
„Anwärterin oder der Anwärter“ ersetzt.

 9. In § 10 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 
Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 werden jeweils 
das Wort „Justizoberwachtmeisteranwärterin“ 
durch das Wort „Anwärterin“ und das Wort 
„Justizoberwachtmeisteranwärter“ durch das 
Wort „Anwärter“ ersetzt; in Absatz 1 wird 
das Wort „Justizoberwachtmeisteranwärters“ 
durch das Wort „Anwärters“ ersetzt.

10. § 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

  „(3) Auf den Unterricht sind insgesamt min-
destens 90 Unterrichtsstunden zu verwenden. 
Ihre Verteilung auf die Unterrichtsthemen legt 
das für Justiz zuständige Ministerium im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsi-
denten des Oberlandesgerichts fest. Im Falle 



Nr. 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 10. Januar 2019 11

Landesverordnung 
zur Änderung der Juristenausbildungsverordnung*)

Vom 18. Dezember 2018

Aufgrund § 14 des Juristenausbildungsgesetzes 
vom 20. Februar 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 66), ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 26. März 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Arti- 
kel 3 der Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 143), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

§ 36 Absatz 2 der Juristenausbildungsverordnung 
vom 15. Februar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 35), ge-

ändert durch Verordnung vom 20. Juni 2017 
(GVOBl. Schl.- H. S. 420), wird wie folgt geändert:

Die Worte „von fünf Jahren nach ihrem Inkrafttre-
ten“ werden durch die Angabe „des 26. Febru- 
ar 2024“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 27. Februar 2019 in 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k 
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
  und Gleichstellung

*) Ändert LVO vom 15. Februar 2014, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 301-11-4

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2018

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k 
Ministerin 

für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung

einer gemäß § 8 Absatz 3 verkürzten Ausbil-
dung kann die Anzahl der für die einzelnen 
Themen vorgesehenen Unterrichtsstunden ent-
sprechend reduziert werden. Über den Umfang 
der Reduzierung entscheidet die Einstellungs-
behörde.“

11.  In § 12 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 wird jeweils 
das Wort „Justizoberwachtmeisteranwärterin“ 
durch das Wort „Anwärterin“ und das Wort 
„Justizoberwachtmeisteranwärter“ durch das 
Wort „Anwärter“ ersetzt.

12.  In § 13 wird das Wort „Justizoberwachtmeis-
teranwärterin“ durch das Wort „Anwärterin“ 
und das Wort „Justizoberwachtmeisteranwär-
ter“ durch das Wort „Anwärter“ ersetzt.

13.  In § 14 Absatz 2 Satz 1 und 3, Absatz 3 und 
4 wird jeweils das Wort „Justizoberwachtmeis-

teranwärterin“ durch das Wort „Anwärterin“ 
und das Wort „Justizoberwachtmeisteranwär-
ter“ durch das Wort „Anwärter“ ersetzt.

14.  In § 15 Absatz 2 werden die Worte „geändert 
durch Verordnung vom 26. April 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S 516, ber. S. 614), Zuständigkeiten 
und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 23. Oktober 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 424)“ durch die Worte 
„zuletzt geändert durch Verordnung vom 
3. August 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 811)“ er-
setzt.

15.  § 16 wird gestrichen.

16.  Der bisherige § 17 wird der neue § 16.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2019 in Kraft.
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


